
 

 

 

 

 

 

Beschlusskammer  9  Aktenzeichen:  BK9-20/8265-RK19   

Beschluss  

In de m Verwaltungsverfahren nach  § 29  Abs.  1 EnWG  i.V.m. § 32   Abs.  1  Nr.  1  und Nr. 

2, §  4  Abs.  4  Satz  1  Nr.  1a  i.V.m. § 5   Abs.  3 und 4  ARegV  

wegen  Genehmigung  des  Regulierungskontosaldos  und  Anpassung der Erlösober-

grenze  nach Maßgabe des § 5 ARegV   

 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-

nikation,  Post  und Eisenbahnen,  Tulpenfeld  4,  53113 Bonn,  

 

 

durch  den  Vorsitzenden      Dr. Christian Schütte,  

den  Beisitzer       Roland  Naas,  

und  den  Beisitzer       Dr. Björn Heuser  

 

gegenüber der  EWE  Netz  GmbH,  Cloppenburgerstr. 302,  26133 Oldenburg,  vertreten  

durch die Geschäftsführung  

- Antragstellerin - 



 
am  04.06.2024  beschlossen:  

 

1.)  Der  Regulierungskontosaldo  zum  31.12.2019  wird  abweichend vom  Antrag  mit  

dem  Wert  festgelegt.  Dem  Antrag a uf Anpassung der  kalenderjährli-

chen Erlösobergrenzen  der  Jahre  2021  bis  2023  wird  insoweit  stattgegeben,  als  

die  Antragstellerin  verpflichtet  ist, ihr e jeweilig e kalenderjährlich e Erlösober-

grenze  dieser  Jahre  um  den  in  Anlage  R1_Differenz  dieses  Beschlusses  für da s 

jeweilige  Jahr  ermittelten  Betrag  anzupassen.  Im  Übrige n wird der Antra g ab-

gelehnt.  

 

2.)  Eine  Kostenentscheidung  bleibt  vorbehalten.  

 

 

Gründe  

I.  

Die  Antragstellerin  hat  einen Antrag  auf Genehmigung des  ermittelten  Regulierungs-

kontosaldos  zum  31.12.2019  und Anpassung  der  kalenderjährlichen  Erlösobergren-

zen  der  Jahre  2021  bis  2023  gemäß § 4   Abs.  4  Satz  1  Nr.  1a  i.V.m.  § 5   Abs.  3  und  4 

ARegV gestellt.  Die  über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelten  

Erhebungsbögen  (Erhebungsbogen  zum  Regulierungskonto  sowie  Erhebungsbogen  

gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 ARegV)  liegen  der  Entscheidung zu  Grunde.   

 

Die Beschlusskammer hat den  Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben  

vom  21.02.2024  Gelegenheit zur Stellungnahme  gegeben.  Die  Antragstellerin  hat mit  

Schreiben vom  07.03.2024 sowie  Email  vom  12.04.2024 dahingehend Stellung  ge-

nommen,  dass  eine  Korrektur  der  berücksichtigten  Baukostenzuschüsse  erfolgen  

müsse. Zudem hat die Antragstellerin di e  geleisteten  Anzahlungen auf  die immateriel-

len  Vermögensgegenstände  und das Sachanlagevermögen  mitgeteilt.  

 

Wegen  der  weiteren  Einzelheiten  wird  auf  die  Verfahrensakte  verwiesen.   
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II. 

Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem  Hintergrund des  
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom  02.09.2021, C-718/18 

Mit  Inkrafttreten  des  Gesetzes  zur Anpassung  des Energiewirtschaftsrechts an  unions-

rechtlich e Vorgabe n un d zur Änderun g weiterer energierechtlicher Vorschrifte n vo m 

22.12.2023 (BGBl.  2023 I Nr. 405) besteht eine  unionsrechtskonforme  Kompetenzver-

teilung z wischen  Gesetz- bzw.  Verordnungsgeber  und der Regulierungsbehörde. Der  

Beschluss  beruht daher aufe iner rechtmäßigen  Anwendung des  nationalen  Rechts  

auch  vor dem  Hintergrund der Entscheidung  des  Europäischen  Gerichtshofs vom  

02.09.2021,  C-718/18.   

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der  Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die norma-

tive Regulierung  in  Deutschland  insgesamt mit der  in  Art. 37  Richtlinie  2009/72/EG  

(heute  Art. 59  Richtlinie  (EU)  2019/944) sowie  in  Art.  41  Richtlinie  2009/73/EG  gere-

gelten  ausschließlichen  Zuständigkeit der nationalen  Regulierungsbehörde  unverein-

bar  ist  und die Richtlinien insoweit  durch  die  Bundesrepublik  Deutschland nicht bzw.  

fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäisch e Gerichtshof der vierte n 

Rüge  stattgegeben,mit  der  die  Kommission  Deutschland  vorgeworfen  hatte,  es  habe  

die in den Richtlinien vorgesehenen  ausschließlichen Zuständigkeiten der nationalen  

Regulierungsbehörde verletzt, indem  es im deutschen Recht die Bestimmung der Me-

thoden zur  Berechnung  oder  Festlegung der Bedingunge n für de n Anschluss a n un d 

den Zugang  zu den nationalen  Netzen, einschließlich der anwendbaren  Tarife, der  

Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

Gesetzesreform  und Übergangsregelung 

Mit  Inkrafttreten  der EnWG-Novelle  am  29.12.2023  hat  der  Gesetzgeber  das  Urteil  des  

EuGH  vom  2.  September  2021 nunmehr  auch  hinsichtlich  dieses  vierten Klagegrundes  

umgesetzt und insbesondere  die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzu-

gangs- und  Netzentgeltregulierung an  die  unionsrechtlichen  Vorgaben  angepasst.  Da-

mit hat die Regulierungsbehörde  mit Zuweisung der ausschließlichen  Kompetenz für  

die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für  
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den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach den unions-

rechtlichenBestimmungenerforderlicheUnabhängigkeiterlangt. 

DieVerordnungsermächtigungdes § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Re-

gulierungsbehördeersetzt.DabeiwurdendiebisherindenbetrofenenRechtsverord-

nungen enthaltenenFestlegungskompetenzen in dasEnWG überführtund ergänzt. 

Dienach§21aund § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ab-

laufeinerÜbergangszeitaußerKraft,vgl.Art.15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur An-

passung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt 

des Außerkraftretens entsprichtdem Ablaufder vierten Regulierungsperiode im 

Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

InderÜbergangszeitwurde derRegulierungsbehörde u.a.gemäß § 21 Abs. 3 S. 5 

und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F.einerseitseine Abweichungskompetenzübertragen. 

AndererseitsermöglichtdieÜbergangszeit,einüberfast20Jahre schritweise ent-

standenesnormatives Regulierungsrecht,inklusive derdazugehörigen Anwendungs-

undAuslegungspraxis,jedenfallsfürdieZeitbiszum Außerkraftreten derVerord-

nungsregelungenzum Ablaufdervierten Regulierungsperiode fortzuführen.LautGe-

setzgeber sollen hierdurchdiefürausreichende Rechts-, Planungs- und Investitions-

sicherheitwichtige materieleStablitätdes Regulierungsrahmens gewährleistetund 

bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 

20/7310, S. 52). 

Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben dieaufBasisder bisherin§21a und § 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen füreineÜbergangszeitweiterhininKraft.An diesem Regel-

werk zurEntgeltregulierunghältdieBundesnetzagenturzurAufrechterhaltung eines 

transparenten,vorhersehbarenundverlässlichenRegulierungsrahmensgrundsätzlich 

fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskom-

petenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen materiellen Wi-

- enthältBetriebs-undGeschäftsgeheimnisse -

4 



 
       

      

  

      

      

       

          

      

      

         

       

         

       

           

         

               

     

         

      

        

        

           

         

         

    

 

 

        

       

               

t

z

derspruch zu maßgeblichen VorgabendesEuropäischen RechtshatderEuGHinsei-

ner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt auch die Beschluss-

kammer nicht. 

EinKernstückdesnationaletabliertenRegulierungssystemssind die fünfjährigen Re-

gulierungsperioden im Anreizregulierungs- undNetzentgeltbereich.Fürdie Dauerei-

ner bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen 

fürdiegesamtePeriodemöglichststabilbleibt.Rechtsänderungenwährendeinerlau-

fenden Regulierungsperiode sind mitDiskontinuitätundRechtsunsicherheitverbun-

den,die gerade durchÜbergangsregelungen zurWeitergeltungdermaterielleuropa-

rechtskonformen Vorgaben vermieden werdenkönnen.Darüberhinauserschwerteine 

unklareRechtslage im Übergangszeitraum die notwendigenInvestitionenindieEner-

gieversorgungsnetze undführtzu Unsicherheiten nichtnurfürdieregulierten Unter-

nehmen,sondernauchfürdiesonstigenMarkteilnehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung 

oderFestlegungderBedingungen u.a.fürdenNetzanschluss undden Netzugang 

vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 

2019/944.Auch würden substantielle Abweichungen vom etabliertenRegulierungs-

rahmenzustarkenVerzögerungenderlaufenden,andieErlösobergrenzeanknüpfen-

den und weiterer nachden Rechtsverordnungenvorgesehenen Verfahren führen.Die 

FestsetzungneuerRegelungen durchdieRegulierungsbehörde ineinem transparen-

ten und möglichstumfassenden Konsultationsprozessdürfteeinige ZeitinAnspruch 

nehmen. Laufende Verfahren bspw. zurFestlegungderErlösobergrenzefürdievierte 

Regulierungsperiode könnten sich um Jahre verzögern.Diese Gesichtspunktewären 

mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit 

rechtsstaatlichenGrundsätzenschwerlichvereinbar. 

III. 

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergehtaufGrundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m.§ 32 Abs. 1 
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Nr. 1 und Nr. 2,§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV. Dem Antrag 

war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

DieBundesnetzagenturistgemäß§ 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG diezuständige Re-

gulierungsbehörde. DieZuständigkeitder Beschlusskammer ergibtsich aus§ 59 

Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage fürdieEntscheidungüberdie Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung derErlösobergrenze ist§ 29 Abs. 1 

EnWG i.V.m.§ 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2,§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m.§5 Abs. 3 

und Abs. 4 ARegV.Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. geregelt ist, dass die Regulie-

rungsbehörde Entscheidungen nachden in § 21a Abs.6 EnWG genannten Rechts-

verordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsverordnung gehört,durch Fest-

legungoderdurchGenehmigungtrift,konkretisiert§32 Abs. 1 ARegV dieseErmäch-

tigungu.a.dahingehend,dassdieRegulierungsbehördeFestlegungenoderGenehm i-

gungen nach§29Abs.1desEnergiewirtschaftsgesetzeszurAnpassung derErlös-

obergrenzen nach §4Abs.3 bis5 (Abs.1Nr.1)bzw.zurAusgestaltung und zum 

AusgleichdesRegulierungskontosnach§5ARegV (Abs.1Nr.2)trefenkann. 

§ 4Abs.4 Satz 1 Nr. 1a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

AnpassungderErlösobergrenzenachMaßgabedes§5 ARegV erfolgt. Unter der For-

sich die Anpas-

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben.Dieserunterliegtgemäß§ 5Abs.3Satz1 ARegVebenso wiedessen Ver-

teilung der Genehmigungspflicht durch dieRegulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab-

schläge(Anpassungsbeträge) auf diekalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz-

betreibers werden demnach anhand des ermittelten Regulierungskontosaldos be-

stimmt. 

DieErlösobergrenze selbst wirdfürdiedriteRegulierungsperiodevom 01.01.2018bis 

31.12.2022 fürjedesKalenderjahrdergesamten Regulierungsperiode gemäß § 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 
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Regulierungsbehörde  bestimmt. Die Bestimmung  der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen  erfolgt durch Festlegung nach §  32  Abs.  1 Nr.  1 ARegV i.V.m.  § 29  Abs.  1 

EnWG.  

Zur Bestimmung der Höhe  der Anpassung der kalenderjährlichen  Erlösobergrenzen  

des  Netzbetreibers  wird  der  Saldo des  Regulierungskontos  zum  31.12.2019  vom  Netz-

betreiber  ermittelt.  Dieser  ergibt  sich  aus  den vom  Netzbetreiber  auf  dem  Regulie-

rungskonto  verbuchten  Differenzen  des  Jahres  2019, die  mit  diesem  Beschluss  ent-

weder  genehmigt  oder  abweichend  festgelegt  werden.  Dies  sind gemäß § 5 Abs. 1  

und  1a ARegV die  Differenzen  

zwischen   

- den nach § 4 ARegV  zulässigen Erlösen und den vom  Netzbetreiber  unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen ge-

mäß §  5Abs. 1 S.  1ARegV,  

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der  

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter  Netzebenen  gemäß § 5 Abs. 1  

S.  2 ARegV i.V.m.  § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV,   

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen  Kosten aus In-

vestitionsmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m.  § 11 Abs. 2 S. 1  

Nr.  6 ARegV,   

- den im  jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV  

(volatile Kosten)und den in derErlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen An-

sätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m . § 11 Abs. 5 ARegV,  

- den tatsächlichen  nach § 9 Abs. 2 GasNEV  ermittelte n und de n in derErlös-

obergrenze enthaltenen Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen  

und Netzanschlussbeiträgen  gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 

S.  1  Nr.  13 ARegV  

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden  Kos-

te n des Messstellenbetriebs, z u de m auch die Messung gehörtund de n in de r 

Erlösobergrenze  diesbezüglich  enthaltenen  Ansätzen, soweit diese  Differenz  

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen  der  Messstellen-

betrieb durch  den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird  

sowie  
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- der  Differenz  aus  dem  genehmigten  Kapitalkostenaufschlag  nach § 10a  und  

dem  Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich  

entstandenen Kapitalkosten ergibt, § 5 Abs. 1a ARegV.  

Sofern  die  Antragstellerin  die  Differenzen  und im  Ergebnis  den Regulierungskonto-

saldo  zum  31.12.2019  und  die sich  daraus  ergebenden Zu- oder  Abschläge  richtig  

berechnet  hat,  ist  der  Antrag  wie  beantragt  zu genehmigen.  Anderenfalls  sind  der  Re-

gulierungskontosaldo  zum  31.12.2019  und die  sich  daraus  ergebenden  Anpassungs-

beträge abweichend vom  Antrag festzulegen.  

3.  Antragsvoraussetzungen  

Die  Genehmigung  des  Regulierungskontosaldos  bzw. der  Antrag  auf  Anpassung  der  

Erlösobergrenze  setzt formell einen  form - und fristgerecht  gestellten  Antrag voraus.  

Materiell  setzen  die  Genehmigung  des  Regulierungskontosaldos  und  die sich  daraus  

ergebende Anpassung  lediglich voraus,  dass  der Netzbetreiber den  Saldo  des  Regu-

lierungskontos  und  die  Zu- oder  Abschläge auf die Erlösobergrenze  richtig  berechnet  

hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen  mit  diesem Beschluss  

abweichend vom  Antrag  fest.   

4.  Anpassung  der  kalenderjährlichen  Erlösobergrenzen  

Gemäß §  4 Abs.  4 Satz  1 Nr.  1a i.V.m. §  5  ARegV  ist  eine  Anpassung  der  kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen  erforderlich.   

4.1.  Antragszeitpunkt  

Der  Antrag  der  Antragstellerin  ist  der  Beschlusskammer  fristgerecht  gem . § 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1a, S. 3 i.V.m. § 5 ARegV zugegangen.   

4.2.  Antragsform  

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a ARegV  muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 1  

ARegV neben  dem  ermittelten Saldo die  der  Anpassung  zugrundeliegenden  Daten,  

insbesonder e die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abge-

laufenen  Kalenderjahres  enthalten.  Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2  ARegV muss  der Antrag  

weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen  Kapitalkosten  und  ggf.  der  

dem  Kapitalkostenaufschlag nach § 10a zugrunde gelegten betriebsnotwendigen  An-

lagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs- und  
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Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer  nach  Anlage 1  der  Gasnetzentgeltverordnung.  Sinn  und  Zweck  der  Rege-

lung ist es, die Bewegungen auf de m Regulierungskonto für die genehmigende Regu-

lierungsbehörde transparent darzustellen .  

Der  Antrag  wurde  von  der  Antragstellerin  mit  den  der  Anpassung  zugrundeliegenden  

Daten formgerecht schriftlich  bzw.  elektronisch bei der  Bundesnetzagentur  einge-

reicht. Die  zum  Antrag gehörenden  Erhebungsbögen  wurden  unter  Nutzung der  aktu-

ellen  Version  der  von der  Bundesnetzagentur  zum  Download  bereitgestellten XLSX-

Datei hinsichtlich  der  wesentlichen Angaben  vollständig  und  formal  richti g ausgefüll t 

übermittelt. Dem  Antrag  wurden die  für die Prüfung des Antrage s erforderlichen  Un-

terlagen beigefügt.  

4.3.  Antragszeitraum  

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre  2021 bis  2023  

beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm  ermittelten  Regulie-

rungskontosaldo  für das letzte  abgeschlossene  Kalenderjahr. Dieser wird gemäß § 5  

Abs.  3  Satz 2 ARegV  annuitätisch über die drei dem  Jahr der Ermittlung folgenden  

Kalenderjahre  durch  Zu- oder  Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt.   

4.4.  Antragsgegenstand  

Gegenstand  des  Antrages  ist  die  Genehmigung  des  Regulierungskontosaldos  zum  

31.12.2019  und die Genehmigung der sich daraus  ergebenden Anpassungsbeträge 

der  kalenderjährlichen  Erlösobergrenzen  der Antragstellerin für die Jahre  2021  bis  

2023.  

5.  Ermittlung  der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen  

Die  Zu- oder  Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für di e Kalender-

jahre  2021 bis  2023  basieren  auf  dem  abweichend  festgelegten  Regulierungskonto-

saldo  zum  31.12.2019.   

Der  Netzbetreiber hat  einen Regulierungskontosaldo  zum  31.12.2019  in Höh e vo n 

 Der  Regulierungskontosaldo  zum  31.12.2019  war  abweichend  

vom  Antrag  mit  dem  Wert   

        

festzulegen.  
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Der  Regulierungskontosaldo  der  Antragstellerin  zum  31.12.2019  resultiert  aus  den am  

Ende des  Kalenderjahres 2019  vom  Netzbetreiber  auf  dem  Regulierungskonto  ver-

buchten Differenzen  gemäß § 5 Abs.1 und 1a ARegV.  

Die  Beschlusskammer  hat die  vom  Netzbetreiber  ermittelten  und auf  dem  Regulie-

rungskonto  verbuchten  Differenzen  des  Jahres  2019  und  den sich  daraus  zum  

31.12.2019  ergebenden Regulierungskontosaldo  geprüft.  Betreffend die  Differenzen  

des Kalenderjahres ist  die Beschlusskammer  zu  folgenden Prüfergebnissen gekom -

men:   

5.1.  Differenzen  des  Jahres  2019  

Für die Berechnung  der  Differenzen des  Jahres 2019  wird  auf  die  Anlage  R1_Differenz  

und aufdi e schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R  verwiesen.  

5.2.  Verzinsung  der  Differenzen  und  Berechnung  des  Regulierungskontosal-
dos  2019   

Die  genehmigten  bzw.  abweichend festgelegten Differenzen des  Jahres 2019  waren  

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des  im jeweiligen Kalenderjahr  durchschnittlich  ge-

bundenen Betrags  zu verzinsen,  wobei  sich  der  durchschnittlich  gebundene Betrag  

aus  dem  Mittelwert  von  Jahresanfangs- und  Jahresendbestand ergibt.  Die Verzinsung  

richtet  sich  nach  dem  auf  die  letzten zehn  abgeschlossenen  Kalenderjahre  bezogenen  

Durchschnitt der von  der Deutschen Bundesbank veröffentlichten  Umlaufrendite fest-

verzinslicher W ertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichtigung der Verzin-

sung  ergibt  sich  der  oben  benannte  abweichend festgelegte  Regulierungskontosaldo  

zum  31.12.2019.   

5.3.    Berechnung der Anpassungsbeträge   

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der Re-

gulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen.   

 

Für die Berechnung der Annuitäten  der  Jahre  2021  bis  2023  bildet  der  Barwert  zum  

30.06.2020 die  Grundlage.  Hierdurch wird  dem  Umstand Rechnung  getragen,  dass  

die  Zu- bzw. Abschläge aufdi e EOG  kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen.   
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Die  sich  daraus ergebenden  abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der kalen-

derjährlichen  Erlösobergrenzen  der Antragstellerin ergeben sich  aus Anlage  R1_Dif-

ferenz  des  vorliegenden Beschlusses.  Für die Antragstellerin  sind  die kalenderjährli-

chen  Erlösobergrenzen  2021  bis  2023  gemäß Ziffer 1.)  des  Tenors  um  an-

zupassen.  

6.  Rückwirkende  Genehm igung  des  Regulierungskontosaldos  und  der  
sich daraus ergebenden  Anpassungsbeträge  

 

Die  in  diesem  Beschluss  erfolgte  abweichende  Bescheidung  des  Regulierungskonto-

saldos und  der  sich  daraus  ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen  

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem  01.01.2021  erfolgen.  

Dies liegt in der zeitlichen  Überschneidung der Prozesse  zum  Regulierungskonto mit  

anderen Verfahren begründet.I nsbesondere war es für die Bestimmung d es Regulie-

rungskontosaldos erforderlich, dass vorgreifliche Verfahre n nach  § 5  ARegV (Geneh-

migung  des  Regulierungskontosaldos  und  der  sich  daraus  ergebenden  Anpassungs-

beträge 2012-2016,  2017  und  2018)  sowie nach § 26 Abs. 2 ARegV  zu  teilweisen  

Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur Geneh-

migung  der  entsprechenden  Regulierungskontosalden  spruchreif  waren.  Dem  Ab-

schluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen.   

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG  Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung de s 

Qualitätselements nach § 19 ARegV  sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, hilfs-

weise  Ermessenserwägungen  in Bezug  auf die rückwirkende  Genehmigung der An-

passung  der Erlösobergrenze in diesem  konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be-

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende  Genehmigungen  die Ausnahme  sein  

sollten (vgl. OLG  Düsseldorf, Beschluss vom  15.02.2017, VI-3 Kart  155/15 (V), Rn.  38,  

juris). Im  Rahmen  des  ihr zustehenden  Regulierungsermessens  hat  sich  die  Be-

schlusskammer jedoch  entschieden, von  einer vorläufigen  Genehmigung  nach § 72  

EnWG  abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre  2021  bis  2023  

nach Maßgabe des § 5 ARegV  rückwirkend zum  01.01.2021  zu  genehmigen.  

 

Eine  vorläufige  Genehmigung nach § 72 EnWG  war  aus  Sicht  der  Beschlusskammer  

nicht zweckdienlich für das  Verfahren sowie die Vereinnahmung  von Netzentgelten.  

Zum  Jahresende 2020  war  dem  Netzbetreiber  der  wahrscheinliche  Anpassungsbetrag  

für die Erlösobergrenz e 2021  durch  seinen Antrag  bekannt.  Eine vorläufige Festlegun g 

    
 

  

- enthältBetriebs-undGeschäftsgeheimnisse -
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hätte also  keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern  lediglich  die  

dem  Netzbetreiber  bekannten und auch von  ihm  beantragten  Tatsachen in  Form  eines  

vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im  Gegenzug hätte eine vorläufige  Ge-

nehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der Netzbetreiber  

in  Form  von  Erstellung  und  Zustellung  der  Bescheide  sowie  kritischer  Durchsicht  durch  

die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren  gegen die vorläufigen Festlegun-

gen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher den Netzbetreibern 

lediglich  in Form  eines  Schreibens  Anhaltspunkte  genannt,  welcher  Betrag  aufgrund  

des  Regulierungskontosaldos  bei  der  Verprobung  zum  01.01.2021 einfließen sollte.  

Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der Homepage der Bundesnetza-

gentur veröffentlicht.  

Die Beschlusskammer sah  es  aus  den  vorgenannten  Gründen  als sachdienlich  an,  

sämtliche Ressourcen auf die zügige  Abwicklung der parallel laufenden Verwaltungs-

verfahren  (Verfahren  zur  Genehmigung  des  Regulierungskontosaldos  der  Jahre  2012  

bis  2016,  2017  und  2018  nach  § 29   Abs.  1 EnWG  i.V.m. § 32  Abs.  1 Nr.  1 und  Nr. 2,  

§ 4  Abs.  4 Satz  1 Nr.  1a i.V.m.§   5 Abs.  3 und 4  ARegV,Festlegun dg er kalenderjähr-

lichen Erlösobergrenzen in der dritten Regulierungsperiode zu Kapitalkostenaufschlä-

gen  nach § 10a  ARegV  sowie Netzübergängen  nach § 26 ARegV) zu  verwenden. Im  

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulierungs-

kontosaldos bei  einzelnen  Netzbetreibern  ohne  den  Verfahrensabschluss  von  Netz-

übergängen betreffend das Jahr 2019  nichtm öglich. In die Abwägung istauch einge-

flossen,  dass  dem  Netzbetreiber  seine  individuellen  Antragswerte  bekannt  waren.   

Angesichts der frühzeitigen  Kenntnis des Netzbetreibers von  den  für die Berechnung  

der Erlösobergrenze 2021 maßgeblichen  Werten  erachtet die Beschlusskammer die  

rückwirkend e Genehmigung des Regulierungskontosaldos und dersich daraus erge-

benden Anpassung  der Erlösobergrenze  nach  sorgfältiger Berücksichtigung aller As-

pekte als sinnvollste Lösung.  

Die  Entscheidung,  den  Regulierungskontosaldo  und  die  sich  daraus  ergebenden  An-

passungsbeträge  für die Jahre  2021-2023 rückwirken d z u genehmigen, ist auc h ver-

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entsprechend  

den  Vorgaben  des  EnWG  und der  ARegV  den Regulierungskontosaldo  auszugleichen  

und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurückzugeben bzw.  
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zu  wenig  vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rückwirkende Festle-

gung ist  hierzu  geeignet.  Sie  ist  auch  erforderlich,  da  zum  jetzigen  Zeitpunkt  ein  gleich 

geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht.   

 

7.  Umgang  mit n achträgliche n  Veränd erun gen  der E rlö s ober gre nz e 

Da  der  Saldo  des  Regulierungskontos  zum  31.12.2019  und  seine  Verteilung auf  die  

Kalenderjahre  2021  bis  2023  mit diesem Beschluss  abschließend bestimmt werden,  

könnten  nachträgliche  Ko rrekturen  der kalenderjährlichen  Erlösobergrenze  für das  

Jahr  2019   im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidun g nicht mehr berücksichtig t 

werden. Daher wird  die Beschlusskammer notwendige  Kor rekturen  der Erlösober-

grenze  2019  in de m zu m Zeitpunkt der Änderun g noc h offenen  Regulierungskonto-

saldo  (d.h.  der Regulierungskontosaldo, d esse n Auflösun g noc h nicht abschließen d 

genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend  § 5 Abs. 2 

ARegV berücksichtigen. Kor rekturen  können  durch gerichtliche  Entscheidungen  oder  

einer  Anpassungszusage veranlasst sein.  

   

IV.  

Zur Frage der Kostentragung nach §  91  EnWG  ergeht  ein gesonderter Bescheid.  
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, Oberlandesgericht 

Düsseldorf(Hausanschrift:Ceclienalee3,40474Düsseldorf)einzureichen. 

DieBeschwerde istzu begründen.DieFristfürdieBeschwerdebegründungbeträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oderderVorsitzenden desBeschwerdegerichtsverlängertwerden. Die Be-

schwerdeschriftunddieBeschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

DieBeschwerdehatkeineaufschiebendeWirkung(§76Abs.1EnWG). 

Vorsitzender 

 

Beisitzer 



Beisitzer 

 
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Aktenzeichen: BK9-20/8265-RK19 

Anlage  R 2019 

fü r Verteilnetzbetreibe r i m reguläre n Verfahre n

1 Vorbemerkungen  

Der  Netzbetreiber  ist  durch  die  Netzaufnahme  am  01.01.2018  entstanden.  Zum  01.01.2018  

wurde  mit Aktenzeichen  BK9-20/8148-8265-NÜ18  die  kalenderjährliche  Erlösobergrenze  

gemäß  § 26 Abs.  2 von der EWE  Netz GmbH  an die EWE  Netz RVN  GmbH  erstmalig 

festgelegt und übertragen .

Der  Regulierungskontosaldo  zum  31.12.2018  wurde  bereits  berechnet  und  gemäß  

§ 5 Abs. 3 ARegV annuitätisch über die drei dem  Jahr der Ermittlung folgenden Kalenderjahre 

durch  Zu- bzw.  Abschläge auf  die Erlösobergrenze verteilt.  Zur  Berechnung des  

Regulierungskontosaldos zum  31.12.2019 gemäß § 5 Abs. 3 ARegV  und der entsprechenden  

Anpassungsbeträge  ist zunächst die Jahresdifferenz  2019  zu  bestimmen. Diese  ergibt sich  

aus den einzelnen Positionen gemäß  § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die Differenz  des  

Jahres 2019  wird  in  Kapitel 3  erläutert. Zuletzt wird  in  Kapitel 4  die  Berechnung  des  

Regulierungskontosaldos zum  31.12.2019 und der Annuitäten beschrieben.   

In der  Anlage R1_Differenz  ist die Jahresdifferenz  des  Jahres  2019, deren Verzinsung, der  

Saldo  zum  31.12.2019  sowie die entsprechenden  drei Annuitäten  abgebildet. Die zulässigen  

Erlöse  finden  Sie in der Anlage  R2_EOG, die mit der Netznummer ergänzt ist. Die Anlage  

R2_EOG _1 bezeichnet somit die zulässigen  Erlöse  des  Netzes  1 des  Jahres  2019. In der  

Anlage  R3_Erzielbare  Erlöse  werden  die  erzielbaren  Erlöse  des  Jahres  2019  in  einer  

Übersicht dargestellt. Die  Berechnung  des  Kapitalkostenaufschlags, wie  er  sich  bei der  

Berücksichtigung  der tatsächlich  entstandenen  Kapitalkosten  ergibt, findet sich  in Anlage  

R4_KKAuf.  In  der  Anlage  R5_KKAuf_SAV  wird  die  Ermittlung  der  kalkulatorischen  Restwerte  

und der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens dargestellt.  
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2 Positionen im Regulierungskonto  

DieeinzelnenPositionenim Regulierungskontoergebensichaus§5Abs.1ARegV.Fürden 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

2.1 Diferenzzwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

DieDiferenzzwischen den nach§4ARegV zulässigen Erlösen undden vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

(§5Abs.1S.1ARegV)sowieinsbesonderedieErlösdiferenz,diesichausderAbweichung 

der prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt,sind zu berücksichtigen. 

ZulässigeErlöse 

Diezulä sigen Erlöse bestimmen sichgemäß §4ARegV unterBerücksichtigungdernach 

§ 29 Abs.1EnWG i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1 und § 4 Abs.2 ARegV festgelegten 

Erlösobergrenze.Dabeiistdiegemäß§4Abs.1,2ARegVbestimmteErlösobergrenze nach 

Maßgabevon§4Abs.3bis5ARegVkalenderjährlichvom Netzbetreiberanzupassen. 

BeieinerÄnderungvondauerhaftnichtbeeinflussbarenKostenanteilennach§11Abs.2S.1 

– 3ARegV istdie festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs.3 Nr.2 

ARegV jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen ist dabei auf die 

jeweilsim vorletztenKalenderjahrentstandenenKosten;beiKostenanteilennach§11Absatz 

2 Satz1 Nummer4,6 und 13 istaufdasKalenderjahrabzustellen,aufdasdie Erlösobergrenze 

anzuwenden sein soll. 

Zudem könnenjeweilsaufAntragdesNetzbetreibersgemäß §4Abs.4ARegVAnpassungen 

derErlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

einerAnpassung derErlösobergrenze nach Maßgabe des§ 5 ARegV, 

einernichtzumutbaren Härte gemäß§4 Abs.4 S.1 Nr.2 ARegV 

einesgenehmigten Kapitalkostenaufschlagsnach Maßgabe des§ 10a ARegV 

gewährtwerden. 

Hinsichtlich derAnpassung derErlösobergrenze istgemäß §8ARegV dieÄnderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexeszuberücksichtigen. 
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Eine  Anpassung  der  kalenderjährlichen  Erlösobergrenze  nach  § 4  Abs. 5  ARegV 

(Qualitätselement)warfürdas Jahr2019 nicht relevant .

Erzielbare Erlöse  

Gemäß  § 5  Abs. 1 S. 1 ARegV  ist  die  Differenz  der  zulässigen  Erlöse  und  der  vom  

Netzbetreiber  unter  Berücksichtigung  der  tatsächlichen  Mengenentwicklung  erzielbaren  

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der  

tatsächlic h i m jeweilige n Jahr realisierte n Absatzmenge n un d de n zuvor i m Rahme n de r 

Verprobungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten.  

Diese  werden  in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen  Geschäftsjahres durch die  

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlöse  

hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. Hierbei  

wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche Kor rekturen  

bzw. Erlösminderungen beispielsweise im  Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen nicht  

zu berücksichtigen  sind.  Die Beschlusskammer  geht davon  aus, dass der Netzbetreiber  

derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten  Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV  erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze  

jeweil s zu m 1 . Janua r eine s Kalenderjahre s bei eine r Änderun g vo n dauerha ft nich t 

beeinflussbaren Kostenanteilen  nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV  (erforderliche 

Inanspruchnahme  vorgelagerter  Netzebenen)  auf Basis  des  Kalenderjahres, auf das  die 

Erlösobergrenze  Anwendung  finden  soll.  Die  diesbezüglich  in  dem  jeweiligen  

Erlösobergrenzenjahr  enthaltenen  Ansätze  sind  den  in  diesem  Kalenderjahr  tatsächlich  

entstandenen Kosten  gegenüberzustellen.  Die so ermittelte Differenz  ist  im  

Regulierungskontosaldo  gemäß  § 5  Abs. 1  S. 2  ARegV  zu  berücksichtigen.  

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage  können  ebenfalls  

Bestandteil  dieser Differenz  sein. 

Die in der Erlösobergrenze  enthaltenen  bzw. tatsächlich  entstandenen Kostenansätze  für die  

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter  Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der  erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 
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2.3 Differenz aus volatilen  Kostenanteilen  

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV  erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze  

jeweils zu m 1. Januar eines Kalenderjahres beieiner Änderung von Kosten nach § 11 Abs.  5 

ARegV  (volatile  Kostenanteile  für  die  Beschaffung  von  Treibenergie)  auf  Basis  des  

Kalenderjahres, auf das  die Erlösobergrenze  Anwendung finden  soll. Der diesbezüglich im  

Jahr  2019  enthaltene  Ansatz ist den  tatsächlich  entstandenen  Kosten  des Jahres 2019  

gegenüberzustellen.  

Die so  ermittelte Differenz ist im  Regulierungskontosaldo  gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV  zu  

berücksichtigen.  

2.4 Differenz aus Kosten  für Messung  und Messstellenbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV  wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr  

bei effizienter  Leistungserbringung entstehenden Kosten des  Messstellenbetriebs, zu dem  

auch  die Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze  diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der  

Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt  

wird, verursacht wird  und  soweit es  sich  nicht um  Kosten  für den  Messstellenbetrieb  von  

modernen  Messeinrichtungen  und  intelligenten  Messsystemen  im Sinne  des  

Messstellenbetriebsgesetzes handelt. 

2.5 Differenz  aus Erlösen  von  Baukostenzuschüssen  und  
Netzanschlusskostenbeiträgen 

Gemäß der Regelung des § 5 Absatz 1 Satz 2 Nr.2 ARegV  werden nach § 4 Absatz 3 Satz 1  

Nummer 2  i. V.  m. §  11  Absatz 2 Satz 1 Nummer 13  ARegV  Baukostenzuschüsse  und  

Netzanschlusskostenbeiträge  auf Basis des  Kalenderjahres, auf das  die Erlösobergrenze  

Anwendung  finden  soll in  der  Erlösobergrenze  eines  Netzbetreibers  berücksichtigt. Die  

diesbezüglich in dem  jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem  

Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Erlösen gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz  

ist  im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 AReg V zu berücksichtigen .  

Insofern wird die Differenz aus den tatsächlichen nach § 9 Abs.2 GasNE V ermittelten und de n 

in der Erlösobergrenze enthaltenen Erlösen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen un d 

Netzanschlusskostenbeiträgen in der Ermittlung des Regulierungskontosaldos berücksichtigt.  
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2.6 Differenz aus dem  Kapitalkostenaufschlag 2019 nach § 10a ARegV 

Gemäß § 5 Abs. 1a  ARegV  ermittelt der Netzbetreiber bis zum  30.06. des Jahres, das dem  

Kalenderjahr folgt, die Differenz  aus  dem  genehmigten  Kapitalkostenaufschlag  nach § 10a  

ARegV  und dem  Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich  

entstandenen Kapitalkosten ergibt. 

3 Bestimmung   der   Jahresdifferenz   2019  

3.1 Differenz zwischen  zulässigen  und  erzielbaren  Erlösen  2019 

3.1.1 Zulässige Erlöse 2019 

Eine  detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze  2019 in die einzelnen  Bestandteile der  

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage  R2_EOG _1. Die aus  

Sicht  der  Beschlusskammer  kor rekt  angepasste  Erlösobergrenze  wird  in  der  Anlage  

R2_EOG_1  Zelle  G81  dargestellt.  

Änderungen  des Verbraucherpreisgesam tindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1  
ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze  für das Kalenderjahr 2019 ist die Änderung  

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV  zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_EOG_1  B12  und  Zeile  58). 

Anpassung  nach Maßgabe  des  § 10a  ARegV (Kapitalkostenaufschlag) (§ 4 Abs. 4 S. 1a  
Nr.1  ARegV)  

Sofern  die Erlösobergrenze  nach Maßgabe  des  § 10a  ARegV (Kapitalkostenaufschlag) (§ 4  

Abs.  4 S.  1a Nr.  1 ARegV) angepasst  wurde,  ist  dies  in der Anlage R2_EOG_1 G  65 

dargestellt. 

Änderungen  von  dauerhaft nicht beeinflussbaren  Kostenanteilen  nach § 11 Abs. 2 S. 1  
bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im  Rahme n seiner Mitteilungspflichte n nac h § 2 8 Nr. 1  AReg V hat der Netzbetreiber de r 

Beschlusskammer  für  das  Kalenderjahr  2019  Angaben  hinsichtlich  der  Anpassung  der  

kalenderjährlichen  Erlösobergrenzen  nach  § 4  Abs. 3  ARegV  sowie  der  den  jeweiligen  
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Anpassungen  zugrundeliegenden  Änderungen  von  dauerhaft  nicht  beeinflussbaren  

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung  aufgrund  eines  Sondersachverhaltes  

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 

Weitere  Bestandteile der E rlösobergrenze, die bereits Bestandteile der F estlegung  nach  

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV  waren bzw. deren Anpassungen, sind in Anlage R2_EOG_1 Zeile 79 

abgebildet. Der  Betrag von bezieht  sich auf die Zinsaufwendungen für die 

Pensionsrückstellungen  im  Rahmen  des  Kapitalkostenabzugs, der  in  der  Anlage  1  des  

Beschlusses mit Aktenzeichen BK9-20/8148-8265-NÜ18 dem  Netzbetreiber mitgeteilt wurde.  

Anpassung  aufgrund  einer nicht zum utbaren  Härte  gem äß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine  Anpassung  der  festgelegten  kalenderjährlichen  Erlösobergrenzen  aufgrund  von  § 4  

Abs.  4 Nr.  2 ARegV  erfolgte nicht.  

3.1.2 Erzielbare Erlöse 2019 

Nach Prüfung der vom  Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben  

sich für das Jahr 2019 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.2 Differenz aus vorgelagerten  Netzkosten  2019 

Die  Differenz  aus  vorgelagerten  Netzkosten  ist  in  der  Anlage  R1_Differenz  Zeilen  6  und  7  

dargestellt. 

3.3 Differenz aus volatilen  Kostenanteilen  2019 

Die  Berechnung  des  Differenzbetrags  aus  volatilen  Kostenanteilen  wird  in  Anlage  

R1_Differenz  Zeilen  10  und  11  dargestellt. 

3.4 Differenz aus Kosten  für Messung  und Messstellenbetrieb 2019 

Der Netzbetreiber hat für das  Kalenderjahr 2019 die Kostenveränderung für Messung bzw.  

den Messstellenbetrieb gemäß § 5 Abs 1 S. 3 ARegV übermittelt. Diese W erte werden in der  

Anlage R1_Differenz  Zeile 12 dargestellt.  
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3.6 Differenz aus Erlösen  aus  der Auflösung  von  Baukostenzuschüssen  
und Netzanschlusskostenbeiträgen  2019 

Die Differenz  aus  den  tatsächlichen  nach  § 9 Abs.2 GasNEV  ermittelten  und  den  in der  

Erlösobergrenze  enthaltenen  Erlösen  aus  der  Auflösung  von  Baukostenzuschüssen  und  

Netzanschlus sbeiträgen  wurde  entsprechend den  Ergebnissen  aus dem  Regulierungskonto- 

Beschluss  mit  dem  Aktenzeichen BK9-19/8265-RK und der Stellungnahme des  Netzbetreibers  

vom  07.03.2024  ausgewertet  und  ist  in  der  Anlage  R1_Differenz Zeilen  13  und  14  dargestellt.  

4 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der   
Anpassungsbeträge 

Zur  Berechnung des  Regulierungskontosaldos zum  31.12.2019 ist die Differenz des  Jahres  

2018 (vgl. Anlage R1_Differenz  Zeile E20) zu berücksichtigen. Diese ist gemäß § 5 Abs. 2 

ARegV  zu verzinsen.  Der Regulierungskontosaldo ist  in der Zelle E32 angegeben.   

Aus dem  berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß § 5 Abs. 3 ARegV eine dreijährige  

Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle C39-E39 angegeben. 
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EWE Netz RVN GmbH Betriebsnummer 12010682 

BerechnungdesDiferenzbetragesgem.§5Abs.1ARegVfürdasKalenderjahr2019 

Beschreibung Inhalt 2019 

1 Erlösobergrenze gem äß § 4 AR egV nach § 4 AR egV zulässige 
Erlöse 

erzielbare Erlöse 

2 Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gem äß § 11 Abs.2 Satz 1 N r.4 AR egV tatsächlich entstandene Kosten 

in EO G enthaltene Ansätze 

3 Volatile Kostenanteile gem äß 
§ 11 Abs.5 AR egV tatsächlich entstandene Kosten 

in EO G enthaltene Ansätze 

4 Kostenveränderung M essung/M ess-stellenbetrieb 

5 Auflösung Baukostenzuschüsse gem äß 
§ 11 Abs.2 Satz 1 N r.13 AR egV tatsächlich entstandene Erlöse 

in EO G enthaltene Ansätze 

6 Kapitalkostenaufschlag nach §10a AR egV tatsächlich entstandene Kosten 

in EO G enthaltene Ansätze 

7 genehm igten Investitionsm aßnahm en nach § 23 AR egV tatsächlich entstandene Kosten 

in EO G enthaltene Ansätze 

8 Sonstiges 

Saldo ausEinzeldifferenzen (Mindererlöse) 

Bestimmung des Regulierungskontosaldos 
Netzbetreiberangaben gem. 

Antrag 
Genehmigte Werte 

Jahressaldo der Einzeldifferenzen 

Mittelwert aus Anfangs- und Endbestand 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Zinssatz gem äß § 5 Abs.2 ARegV 1,34% 1,01% 
Verzinsung des Saldos 
Gesamtsaldo nach Verzinsung 

Netzbetreiberangaben gem. Genehmigte WerteBestimmungderAnnuität Antrag 
Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019 
Verzinsung fürdasJahrderAntragstellung 
Barwert (zu verteilender Betrag) 
jährliche Annuitätvon 2021 bis2023 

Verteilung 2021 2022 2023 

Anpassungsbetrag St 

Zuschlag auf EOG Zuschlag auf EOG Zuschlag auf EOG 
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